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Nr.1) Anordnung vom 19. 7. 1963 über die Zu
lassung von freischaffenden Musikerzi,'l• 

hern (GBI. II Nr. 71/1963 S.-563) 

Evnngelisches Konsisforium 
A 32 201 - 1/64 

Greifswald, 
den 11. Juni 1964 

Es wird hingewiesen .auf die Anordnung vom 19. 7. 
1963 über die Zulassung von freischaffen.den. Mu
sikerziehern (GB!. II Nr. 71/1963 S. 563 ff). Hier
nach muß jeder Bürger, der frei.schaffond gegen 
Entgelt Unterricht im Spiel vo.n Musikinstrumenten, 
in Gesang und in 1musiktheorcti&che.n Fächern er
teilt oder erteilen will, i.m Bes.itz ein,er staatlichen, 
Zulassung sein., die heim Rat des Kr,eis·es,, Abtei
lung Kultur, iin dessen. Berci-ch der Betreffende sei
ne Tätigkeit ausüben will, zu beantragen ist. Nä
here EinzelheHen,, inshesonder-e über Abs,chluß von 
Unterrichtsverträgen, Honor.ar und Ungültiggwerden 
bisheriger örtlich erteilter Unt>erricMsge:11ichmigungen 
sind aus dem -o. a. Gesetzblatt zu entnehmen. 

Im Auftrage 
Dr. K.a ys e r  

Nr. 2) Schutz der Staatsgrenze und Ordnung in 
den Grenzg�ieten 

Evangelisches Konsistorium 
C 12 001 - 6/64 

Greifswald, 
den 25. Mai 1 %4 
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6. 1962 über die Sicherung u�d den Schutz des
Küstengebiets der Deutschen Demohatische.n. Re
publik und Anordnung vom 10. 7. 196-2 über Maß
nahmen zur Si-cherung und zum Schutze des Küsten
gebiets der Deut·schen Deimokr,ati.schen Repub.lik sind
.außer Kraft getreten auf Grund der nachstehend
auszugsweise abgedruckten Bestiimmun,gen:

I. A.
Dr. K.ayser 

Verordnung 
zum Schutze der Staatsgrenze 

der Deutschen Demokratischen Republik. 

Vom 19. März 1964 

-- GB!. Il Nr. 34/1964 S. 255 

:Ern Interesse der Si-cherung der Staatsgrenz.e der 
Deutfrchen Demokratischen Republik und zur Ver
einheitli.chung der bisher erl.a-seenen gesetzlichen Be
sümmun.gen wird ver,ordnet: 

§ 1
(1) Entlang der Staatsgrenze der Deutschen Demo
kratischen Republik besteht ein Grenzgebiet.

(2) Die Schutz- und Sicherheiteorgane und anderen
zuständigen sta,a:tlichen Organe der Deuts-chen De
mokratischen. Republik haben alle Maßnahmen. zu
treffen, um die Sta.at:sgrcnze zu sichern, eine feste
Ordnung in den bestehenden Grenzgebieten und
den. Territorialgewässern zu gewährleisten. und ei
nen reibungslosen grenzübcrs-chreitenden Verkehr zu
ermöglichen.

§ 2

(1) Der Verlauf und die Tiefe der -einzelnen. .Grenz
gebiete werden durch die zuständigen Minister fest
gelegt.
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(2) Für die Grenzgebiete können i111Shesond.ere fest
gelegt werden:

a) bes-andere Schutzstreifen, Sperr- oder Gr,:nz
zonen,

.b) Zu- und Durchg.angsstra.ßen (Wege), 

,e) ibes·ondcre Registrier-, Einreise- und J\uf2n 1-
haltsbestimmungen, 

eil Sonder:besHmmungen für Polizeistunde, \�er
anstaltungen, Jag<len, Sportschießen, Tauchen, 
Angeln, Fiischen und Baden, die Benutzung 
v-on Sportbo.o!en, Film-, F,ot,o- ,Fernselrnufnah
<men, Feld-, Vermessungs-, Unterhaltungs- und 
Bauarbeiten. 

§ 3
Die örtlichen Räte sind dafür verantwortlich, daß 
der Verlauf der Staatsgrenze, der Grernzgeihi,ete un,d 
eingerichteten Schutwtreifen sowie deren Zug,angs
straß-en (Wege) entsprechend den Forrhrungen der 
bewaffneten Organe sichtbar geken,:;,..;cichnet \,er
den 

§ 4

(1) Die Staalsgren.ze der Deutschen Demokrntis,chen
.Republik darf nur mit gültigen Dokumenten üher
die geöffneten Grenzübergangsst,ellen (Kon!rollpas
sierpunkle) oder an an.deren Stellen, die in zwi
schenstaatlichen V erein.barung1en für heson:cler,·2 Fäl
le festgelegt sind, passi,ert werden,

(2) Der Ministerrat der Deu!s,chen Demokratisdwn
Republik entscheidet darüber, wekhe Grenzülwr
gangsstellen zu öffnen oder zu schli,e/;en sind.

Ul Der Minister für Nationale Vert,eidigung bnn 
im Interesse der Sicherheit der Deutschen Demo
kratischen Hepublik und ihrer Bürger die zeitweilige 
Schließung von Grenzübergangsstellen anordnen.. 

§ 5
Die Bürger der Deuts,chen Demokratischen Republik 
sind verpflichtet, die Schutz-, die Sicherheits- und 
die anderen staatJi.chen Organe bei der Erfüllung 
ihrer Auf�aiben und bei der Dur.chsetzung der fr.st
gclegten Ordnungen für die Gr,enzgebi,et,e zu ·unter
stützen und Personen, die sid1 unhere,chtigi im 
Crenzge.biet aufha.lten oder gegen di,e Gre�ordnung 
verstoßen, sofort den zuständigen Dienststellen der 
Grenztruppen der Nati.onalen V,olks,armee oder d.er 
Deutschen Volkspolizei zu melden. 

§ 6

(1) Mit Gefängnis bis zu 2 Ja,hren, hedingter Ver
urteilung oder Geldstr,a,fe his zu 2000 DM wird
,hestr,aft, soweit nicht nad1 anderen gesetzlichen Be
stilmmungen eine höhere Str,a,fo verwirkt ist wer
gegen die zur Durd1fühmng dieser Verordrnung er
lassenen Anordnungen verstößt, insbesondere we1

.a) die zur Sicherung und Markierung der St.aats
grenze und der Grernzgeb1ete errichteten An-
1agen und Zekhen hes.chädigt oder zerstört, 

b) die für das Grenzgebiet festgelegLen hesonde
ren Rcgi.stricr-, Einreis,e- und Auf.enthaltsbe
stimmungen nkht einhält oder unrichtige An-

gaben zur Erl,rngung entsprechender Genehmi
gungen rna,ch1, 

d unberechl igt über die St.aat.sgren,:z1e Nachrichten 
,oder Gegenstände austaiusd1t oder andere Dien
ste leistet. 

d) innerhalb von Schutzstreifen unbefugt .fot,o
grafiert, filmt. Vermessungs- un,d topografische
Arbeiten ausführt oder Skizzen anfertigt,

e) im Grenzge.bie! grneh111igungspf.Ji.chtige Arbei
ten s,owie Bauarbeiten ohn,e Genehmigung aus
führ!,

() die Bestimmungen über den Aufenthalt in ck:n 
Gewässern der DeuL&chen Demokratischen Re
publik und über die Küs!enfisd1erei v,erletzt 
sowie den Meldungen üher das Aus- und Ein
.laufen nicht nachkommt, 

g) der fiegi,strierpfJi.cht für Tauchgeräte und Was-
1serfahrzeuge nicht nachkommt, die Bestimmun
gen für die Benulz:un,g von Segel- und Sport
.booten und deren Stationierung auf den frs1-
gelegten Liegepläiz,en nicht einhält,

hl Ver,hote für Jagden, Spor(Gchießen und Tau
•Chen sowie iür die L1,genmg und Aufbewah
rung von Jagd- und Spor! waffen, ;'v1unition, 
Sprengmitteln und giftigen Pflanzens,chutz- und 
Schädling.shekämpfungsmittcln nicht einhält 

(2) Der Versuch ist straf.bar.

(3) Auf Gclds!rnfc bis zu 150 DM kann erkann•
werden,

a) in mindcrsch,vercn Fällen, insbesondere w nn
,eine nach Abs, 1 b.esd1rieb.ene Handlung fohr
lä,ssig begangen wurde,

h) w,enn die Bestimmungen üb.er die Anmelde
und Genehmigungspflicht für Veranstaltungen
im Gr,enzgchie! verletzt werden,

§ 7
(1) Mit einer Ordnungsstrafe von 10 bis 500 DM
kann bestra,ft werden, wer

a) in der Grenzzone des Küstengehietes an Fe
riengäste ohne Cench111igung der zuständi'-jen
Organe Zimmer oder Schlafstellen üherläßt,

h) im Gr-enzgebiel ohne Grnehmigun,g bzw. aui\er
halb der festgelegten Zeltplätze zeltet oder g,e
gen die für den ZeltpJ.atz festgelegte Orcln'..mg
verstößt oder im Schutzstreifen in Kraftfahr
zeugen oder Wohnwagen ühernach!et.

d im Grenzgebiet ungenehmig!,e Bauvorhaben aus
führt, 

d) Fischerei-, Angel- un,cl Badeverbote nicht (·in
hält.

(2) Zuständig für die Durd,führung des Ordn.ungs
strafv,erfahrens i,st der für das jeweilige Fachgebiet
zuständige Stellvertreter des V,o·r.sitzenden des Rates
de.s Kreises, in dessen Berei,ci.die Ordnungswidrig
keit begangen wurde.

(3) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß
Abs. 1 Buehstahen a bis d sind die von den Räten
der Städte, Stadthezirke und Gemein,den hevollmäch-
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t ig!en Mitarbeiter befugt, gebührenpföch tige V er
warnungen in Höhe von I bis 10 DM zu ertdlen. 

(4) Der Erlaß des Ordnun,gsstrafüeschei,des und: die
Dmchführung des Ordnungs,strnfverfohrens s-owie
die Erteilung von gebührenpfhchtigen V,erwarmm
gen richtet Sich nach der Verordnung vom 5. No
vember 1 %3 zur Bekämpfung v-on Ordnungswidrig
keiten - Ordnungsstr.afvermdmmg - (GB!. II Seite
773).

§ 8

Anordnungen zur Durd1führung dieser Verordmmg 
erlassen die zustänidigen Minister. 

§ 9

Berlin, den 19. März 1964 

Der Minis/errat 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Anordnung 
über die Ordnung in den Grenzgebieten 

und den Territorialgewässern 
der Deutschen Demokratischen Republik. 

- Cren::ordmmg -

Vom 19. Mlirz 1964 

GBI. II Nr. 34/1964 S. 257 

Auf Grund des § 8 der V.er-ordrnung vom 19. März 
1964 zum Schulze der St.twl,sgrcn.ze der Deutschen 
Demokrntis,chen Republik (GB!. II S. 255) wird wm 
Schutz der Staat.sgrenze, zur Du11chsetzung eini:;1• 
festen Ordnung in den Gren.zgehi-et1en un,d d:en Ter
Oritorialgewässern und zur Gewährleistung des 
grenzühernchreiten,den V,erkelus angeordn,et: 

Abs,c hn.i t t  I 

Crundsätzliche Bestinmzungen 

§ 
Entlang de.r Staatsgrenze der Deuts,chen Demokra
tischen Repuhlik bestehen Grenzgebiete. Innerhalb 
dieser Grenzgebief.e werden j•e na,ch den örtlichen 
Bedingungen und Erfordernissen Schutzstreifen und 
Sperr-/Grenzlzonen eingcricl1tet. 

§ 2

Die Staatsgrenze der Deutsdten Dcmokrnti,s,chen Re
publik darf nur über di,e zugelass.enen Grenzüber
gang;ssteUen (Kontrollpassierpunkte) und mit den für 
den Grenzühertritl erforderl iche11 Dokument,en pa.s
siert werden. 

§ 3

§ 4
(1) Film-, Foto- und Fern,3,e:]wufnahmen in den
S-drntzstre:ifen dürfen nur mit Genehmigung der

PresscsteHe des Ministeriums for NationaJe Vertd
digung durchgeführt werden. Genehmi·,urng,en sind 
mindestens 48 Stunden vorher Zlll bea _ragen. 

(2) Die Durd1Jührung von Vermessungs- und ,top-o
grnfi.s,chen Arbeiten und di-e Anfertigung von Skiz
zen im Schutzstreifen bedarf der Genehmigung des
zuständigen Komman,deurs der Gr,enzbrigade.

§ 5
Der unberechtigte Austausch von Nachrichten. oder 
Gegenständen üher die Staatsgrenze oder cli,e Auf
nahme von Verbindungen sind verholen. 

§ 6 und � 7

§ 8
Cenehrnigungen für baulkhe Vorlrnben in Schutz
Sll'eifen .erteilt der Rat deti Bezirk,es nach Zustim
mung durch den zustä111cligen Kommandeur der Grenz
brigade, 

§ 9

§ 1,0
Das Zelien und di.e Pherna,chtung in Kraftfahr
zeugen und Wohnwagen ist in Schutzstreifen ver
bo-l'en. 

� II 

Abs,chnit t TI 

Bestimmungen über die Ordnung im Grenzg,ebiet 
zur westdeutschen Bundesrepublik 

§ 12

[r1,tlang der Sta,atsgrenze der DDR zur westdeut
schen Bundesrepublik hesteht das Grenzgebi,et aus 
cl�·m Schutzstreifen (etwEI 500 m) und der Sperrzone 
(etwa 5 km). 

§ 13

(]) Bürger, die ständig im Grenzgebiet wohnen, 
müssen bei den önlich zuständigen Dienststellen 
der Deuls-chen Volkspolizei gemeldet sdn und in 
ihrem Personalausweis einen entsprechenden Regi
striervermerk besitzen, der zum Aufenthalt im 
Schutzstreifen bzw. in clc'r SperrzonC:' herechtigt. 

(2) Di·e Registriervermerke sind örtiJich begr.enzt und
zeitlich befristet.•

S 14 

(1) Bürger, die außerhalb des Grernzgehiet,es w-ohnen,
und .ihren ständigen Arheitspl,atz im Grenzgebiet
haben, s-owie Bürger, die in der Sperrzone woh11Jen
und deren s.Jändiger ArbeitspLatz skh im Schutz
str·eifen hefinidet. erhallen vom zuständigen Volks
p,o,lizeikreis,amt i<n ihren Personalaus,wei.s zum Au,f
suchen des ArbeHspl.atzes eirn'n cntsprnchenden Ge
nelmzigungsvermerk.
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(2) Die Genehmigungsvermerke sind örtlich begrenzt
und zeittlich befristet.

§ 15
(1) Bürger, die ,außerhalb des Grenzgebietes wohnen
und vorübergehend ,aus beruflichen oder pernön
U.chen Gründen in das Grenzgebiet •einreisen wol
len, müssen einen entsp1iechenden Passierschein be
sitzen. Das gilt auch für Bürger, die in der Sperr
zone wohnen und vorübergehend ,aus heruflkhen
oder persönli,chen Gründen in den Schutzstreifon
einreisen wollen.

{2) P,assierscheine gemäß Abs. 1 sind vor der Eln
reise bei der "für den AilltragsteHer zuständigen 
Dienststelle der Deutschen Volkspolizei zu hean
tra,gen und nach Ab1auf der Geltungsdauer dieser 
Dienststelle zurückzugeben. 

§ 1,6
Bürger, die eine Genehmigung zur Ei.nreis,e in das 
Grenzgebiet erhalten, haben die festgelegt,en Reis,e
wege und -ziele einzuhalten. 

§ 17
Bürger, die in das Grenzg.ebi,et •einreisen, siind ver
pflichtet, skh bei einem Aufenthalt 

a) im Schutzstreifen unverzüglich,
h) in der Sperrz.one innerhalb von 12 Stunden

na,ch Einreise, soweit der Aufenthalt 12 Stun
den überst.eigt,

bei der zuständigen Meldestdle bizw. dem zustän
digen Abschnittshev,ollmächtigten der Deutschen 
Volkspolizei anzumelden und v.or der Abreis,e ab
:zumelden. 

§ 18
0) Innerhalb geschiossener Ortschaften im Schutz
streifon ist der Aufenthalt v,on Perso111en im Freien
nur v,on 5.00 Uhr {in den Sommermonaten, von
Sonnen,aufgang) bis 23.00 Uhr gestattet.

('2) Außerhalb geschlossener Orts,chaften im Schutz
streifen ist der Aufenthalt von Personien nur von 
Sonnenaufgang bis Sonnenuut,ergan.g gestattet. 

§ 19 un,d § 20

A b s,c h n i t t  III 

Bestimmungen über die Ordnung im Grenzgebiet 
zu Westberlin 

§ 21
Entlang der Sta.atsgrenze zwischen der Deutschen 
Demokr,atischen Republik und Westberlin besteht 
das Grenzgebiet 

a) innerhalb des ßezirkes Potsdam aus einem
Schutzstreifen · von ,etwa 500 m,

b) innerhalb der Hauptstadt der Deutschen. De
mokralischen Repuhlik, Berlin, aus einem
Schutzstreifen von etwa 100 m Tiefe.

§ 22
(1) Bürger, die ständig im Grenzgebiet wohnen,
müssen bei der örtHch zuständigen Dienststelle der
Deutschen Volkspolizei gemeldet sein und in ihrem
Personalausweis ,einen Registriervermerk besitzen.

(2) Die Registriervermerk,e sind örtli.ch begrenzt und
zeitlich befristet.

§ 23
(1) Bürger, die auß,erhalh des Grenzgebiet.es woh
nen und ihren ständigen Arbeitsplatz im Grenz
gebiet haben, erha.lten ,auf Antrag der Leiber der
Betriebe, Einrichtungen und Schulen von den für
den Arbeitsort zuständigen Abteilungen Innere An�
gelegenheilen der Räte der Kreise/Sta,dthezirke •ei
nen Genehmigungsvermerk in den einheitli.chen. Aus
weis, der si,e zum Betret,en des Betri,ebes innerhalb,
des Grenzgebi,etes über di,e f,estg,elegten Zuga1113swege
berechtigt. Das gleiche gilt für Schüler ab 14 Jah�
ren, die .außerhalb des Grenzgehi.eties wohnen und
innerhalb des Grenzg,ehiete.s eine Schul,e besuchen.

(2) Der Ausweis verJi.ert seine Gültigkeit n,ach Ab-
1,auf der Gültigkeils,dauer des Genehmigun•gsvermerks
und bei Lösung des Arh,eitsr,echtsverhältnisses bzw.
bei Beendigung des Schulbesuches.

(3) Die Leit.er der Betriebe, Einriichtun.g,en und Sclm
len sind verpfli,cht.et, unv,erzüglich ungültige Aus
weise .einzuziehen und den zuständigen AibteiLunge:n
Innere Angdegenheiten der Räte der Kr>eise/Stadt
ibezirke zu ü.b.ergeben. D1e .zuständigen V-0lkspoli
zei-Kreisämter/Volkspolizei-Iruspektionen sin,d durch
die Abteilungen: Innere Ang,elegenheiten von der
Lösung des Arheitsrechtsv,erhältnisses {Schulhesu,.
,ches) in Kenntnis zu setzen.

§ 24
(]) Bürger, die außerhalb des Grenzgebietes wohnen 
und ,a,us herufHchen oder priv.at,en Gründen vor
übergehend das Grenzgebiet betreten wollen, müssen 
einen entspr,echenc1en Passierschein -besitzen. 

(2) Die P.assiesrscheine :sind schriftlich ;zu :beantragen
für das Betreten

a) des Grenzgebietes innerhalb des Bezir�es Pots
dam bei der für den W ohoort zuständigen
DiensLstdle der Deutschen Volkspolizei,

h) des Grenzgebtetes innerha.lb der Hauptstadt der
Deutis,chen Demokrat1schen Rep1U1blik, Berlin,
ibei der für den Ahs.chnitt des Gre�ebietes
zuständigen Dienststelle der Deutschen Volks
polizei.

§ 25
Bürger, die in da,s Grenzgebiet innerhalb des Be
zirkes Potsdam einreisen, sin,d verpfli.chtet, sid1 ibci 
einem Aufenthalt von mehr als 12 Stunden bei der 
zuständigen Meldestelle ,bzw. dem AhschnittsbevoU
mächtigten der Deutschen Volkspolizei unv-erzüglich 
na,ch der Einreise poliz-efüch an- und vor der Ab-
reise wieder abzumelden. 

§ 2·6 und § 27
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A,bschnitt IV 

Bestimmzmgen über die Ordnung in den Gewässern 
der Deutschen Demokratischen Republik 

und im Küstengebiet 

§ 28 bi,s § 33

§ 34
Entl,ang der Küste ,der IDcutsd1en Dcmokrn,tischen 
Republik besteht das Grenz,gcbi,c1 aills einem Schrntz
streifen und einer Grenzzon.c. 

§ 35
Die Grenzzone erstreckt sich von der Westgmrnz,e 
Dassow-See ,enllang der Küsite hJs Altwmp einr 
s,chließlich der Inseln PocL Rügen, Hidd,cnsee, Use
dom und der Halhins,eln Darß und Wu,s.trow und 
umfaßt ein Ge,hiet von 5 km Tiefe, giernchnet von 
c1er Küste ins Larndinnere. 

§ 36
(1) Der Schutzstreifen er,slreckt .sich zwischen der
W,estgrenze Dassow-Sec und Steinihcck !llllid ha.t efoe
Ti,efe von etwa 500 m, ,gernchnie� von der Küste
ins Landinnere.

(2) Tm Schutzstreifen gelten die gleichen Bestim
mung,en wie ,sie für ,den ,ständigen und vorübier
.gehenden Aufenthalt ,im Schutzst,reHen ,an de)r Staats
grenze zur westdeutschen Burndesrepub!Jk gemäß
§� 13 his 17 festgelegt sind.

(3) Passierscheine sind vor der Ein.reise heim Volks,
polizeikreismnt Gr,evesmühlen zu ,b,e,antragen.

§ 37
(1) Eigentümer unid Benutzer von ,behauten und un
behaulen W od1,enend:grur1dstücken in der Grenzzone,
die nach § 4 der Meldeordnung der Deutschen De
mokr.ali,s,chen Republik vom 6. September 1951 (GBl.
S. 835) in einer Gemeinde der Deutschen Demokr,a,
tischen Rep\llblik gemeldet sind und skh läng,er als
2 Tag,e auf diesen Grundstücken VO'rüiberg,ehend auf
halten. haben skh innerhalb von 24 Stunden bei
der zuständigen Meldeste11c der Deu11s,chen Volks
polizei an- und beim Verlassen wieder abzumelden.

(2) Oberstetgt der vorübergehende Auf/enthalt di,e
Dauer von 2 M.onaten, sr0 haihen sie sich nach § 4
der Meldeordmmg anzumelden.

§ 38
(1) fo der Grenzzon,e dürfen Zimmer o,der SchlaE
;stellen ar1 Feriengäste rnur üherla,s,sen werden, wenn
d1e Genehmigung des .zuständigclll Rat,e,s der Stadt
-oder der Gemeinde vorliegt.

(2) Das Eimicht.en von Bchclfamntcrkünften :für die
Unter.br.ingung vo,n Feri.engästen und ,a,n:der,ern Bcsu-
1chern ist untersagt.

(3) Ausnahmen zur zeilw,ciligen Unterbringung von
Wandergruppen der Freien Deuts,chcn Jugend, reler
Jungen Pionier,e, von Sp-orlvcreinigung,cn und ,ctn
deren gesells,chaftlichen Orgarnrs,ationen bedürfen der

Genehmigung des zuständigen Rates der St,&dt oder 
der Gemeinde. 

§ 39
(1) In der Grenzzone i,st das Zelten nur auf den„
du11ch den Hat des Bezirkes Ro-sto,ck fcslgelegteI4
Plätzen und nur den Bürg,ern geistattet, clire inn Besitz
einer gül!igen Zelterl.arubnis (Zeltsd1ein) s,ind.

(2) Die Zclf.erlaubnis wird dmch die Zeltplatzver
mittlung Ostseebezirk in Stralrsund erteilt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsp•11erchend für
da.s Aufstellen von Wohn- und Campin.gw,agen.

§ 40
(1) Alle .an der offenen Küste stationimten Fische
reifahrzeuge der Küstenfischerei urnd ,ail,e Spor't
segelboote mit einer Segelfläche ah 8 m2 und Sport
mol,o·rboote ,ab 3,5 PS Moto,renleisturng, die· vom
Seefahrtsamt zur F.ahrt außerhalb der inn,eren See
gewässer der Deu!,s,chen Demokratis·chen Republik
zugelassen: wurden, sind auf Liegeplätzen, die dmch
den Rat des Bezirkes Rost,orek r1a,ch Zu.stimmurng
ch111ch den: Kommandeu·r der Grenzbrigade Küste im
Küstengebiet bestimm! werden, zu konzentrieren.
Das trifft anrch für Sporise,gel- und Sportnno,torboote
der glei,chen Größenklasse zu, die in den Binnen
gewäs.sern der Deulsehen Demokr,aüschen Republik
s!,ationierl sind und die zeitweilig zum Befahren
der Gewässer der Deu!.s,chren Demokrntischen Re
publik benutzt werden sollen. Anträge Merzu sind
mindestens 4 Wochen v-orh,er bei der Bez,irksihchö,rd,e
der Deutsrehen Volkspoliz-ei Ros'toek zu steUen.

(2) Innerhalb des Schutzstreifens n,a,ch § 36 sind
keine Uegeplä!zc einzurichten.

(3) AUe im Abs. 1 aufgeführt,en ·W a,s.serfahrzeuge
und die in den inneren .Seegewäs.sern statiorni,erten
Fischereifahrzeuge der Küslenfisd1erei, Sportsegel
und Sporlmotorhoote, die vom Seefahrt,s.amt zur
Fahrt außerhalb der i1nnreren Seegewässer zugelassen
wurden, sin,d dur,ch die für di,e Liegeplätze zustän
digen V olksp,olizeikr-eisämter zu registriieren:. An
diesen '\,\/ asserfahrzeugen sind deutlich skhtha.r .die
Registriernu1mmer und die Bez,ei,chnung des Liege
plalzes anzuhrin,gen.

(4) Alle fügner und Benutz.er der im Abs. 3 au,f
geführten W,ass,erfohrzeuge sfoid v,erpfli,chtet, den zu
ständigen Schulz- oder Sicherheits-org,anen das, Aus
und Einlaufen zu melden. Dais heahsid1tigle An
laufen anderer Liegeplätze �m Küstengebiet der Deut
schen Dcnnokralischen Republ1ik muß bei der Mel
dung vor dem Anskmfen hekanntgegehen werden,

§ 41

§ 42
(1) Mit Spor!segel- und Sportmotorho,ot,en nareh § 40
isl der Aufenthalt nur innerhalb der Gewäss,er der
Deutschen Demokratischen Republik von Sonnen
aufgang bis Sonnenuntergang gestattet. Bis, So'Illnen
unlergang müssen ehe Liq;eplfüz,e arngelaufen siein.
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(2) Mit aUen anderen Sportibooten ist der Aufent
halt nur in den in der Anla;!}e aufgeführten jTIJneren
Seegewässern der Deutschen Demokrabischen Repu
:blik gestattet.

(3) Mit son.sHgen Schwimmkörpern 1st der Aufent
halt ni,cht weiter als 150 m von der Küste ent:f.ernt
nur während der Badesaison und in den festgeleg
ten Abschnitten gestattet.

§ 43
Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen. der 
§§ 41 w1,d 42 Abs. 2 .sind über die Räte der Kü
stenkrei.s,e beim Rat de.s Bezirkes Rostock, Ausnah
megenehmigungen von der Besitimmung des § 42
Ah.s. 1 sind bei der Bezirksbehörde der Deutschen
Volkspolizei Rostock zu hea,ntra:§en.

§ 44
Der ges,a,mte Schiffs- und Bootsverkehr der „Wei
ßen Flotte" erfolgt noch Zustimmu::.; durch den 
Koomnandeur der Gr,en'2lhrigade Küs-1e a:uf den fest
gelegt,en Routen unci Kursen. AUe VergnÜ@lun.gs
und Gesellschaftsfahrten sin:d nur auf V ertragshasi!s 
mit der „ W,eißen Flotte" zulässig. 

Abs,chn i tt V 

Bestimmunten über die Ordnung an der Staatsgrenze 
zur Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik 

und zur Volksrepublik Polen 

§ 45
An der St,a,atsgrenz,e zwtschen der Deutschen De
mokriatis,chen Repuiblik und der T.schecho.slowaki
schen Sozi,alistischen Repu:blik und der Deutschen 
Demokr.aüschen Republik und der . Volksrepublik 
Polen .bestehen iim Gren.21ge:biet keine besonderen 
Registrier-, Melde- und Einreise.bc.sti•mmungen. 

§ 46
(1) Die .Aiusi1bung der Fis,cherei uncd des Angelns in
den Gr:enz§Cwässern zur Volksrepublik Polen und
zur Tschechoslow,akis,chen Sozialistischen Republik
ist nur bis Z'l.lr Grenzlinie und rnur mit Grenz
fischereische.inen bzw. An.gelherechtigung gest,atte'1.

(2) Als Grenzlinie gelten:
.a) auf der Lausiizer Neiße die MiUe des Strom

lbeUes, 
h) ,auf der Oder di,e Mitte des Fahrwassers,
d in der Neuwarper Bucht die durch Tonnen

:markierte Lini,e, 
d) im Kleinen Haff die durch Tonnen m,arkiert,e

Linie,
e) ,auf der Elbe, im Ab.schnitt Schmilka-Hrensko,

die Milte des Fahrwassers.

(3) Das Fischen in den Gr,enfkgewäs.sern bis zur 
Grenzlinie ist nur ,gestattet, wenn dadurch keine Be
hinderung der Schiffahrt ,entsteht. 

(4) D&S Fischen vom Lande aus und mit Booten ist
nur .in der Zeit von Sonnena1u:fgamg bis Sonnen
untergang gestattet. Das Angeln ist nur voun Lande
aus in der gleichen Zeit gestatt-et.

§ 47
(1) Der Grenzfischereischein wird vom zuständigen
Rat des Bezirkes ausgestellt uilld kann mit Auflagen
verhunden werden.

(2) Die Angelherechiigung wird von den Krei-sfach
at1Sschüssen des Deutschen Anglerver:bandes ausge
stellt.

§ 48
(I) Die zur Fi,s,cherei bernutzten Wass,erfahrzeug.e
sind dur-ch den z,uständigen Rat des Bezirkes zu
registrieren. Sie erhalten nach der Registrierung ein
Kennzekhen.

(2) Der zuständige Kommandeur der Grenztruppen
bestimmt die Anlegestellen der Fischer,eifahrzeuge.

(3) An den festgelegten Anl,egestellen sind die Was
serfahrzeuge so zu si.chern, daß eine Benutz.ung
durch unbefugte Per,sonen aiusg,es,chlossen ist.

§ 49
Der Verkehr mit Sportibooten auf ,der Oder und der 
Lausitzer Neiße ist 111ur mit Genehmigung des, zu
;Ständigen Kommarndeurs des Grenzaihschnittes ge
stattet. 

Ah,schn i tt VI 

Schlußbestimmungen 

§ 50
:Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kmft. 

Berlin, den 19. März 1964 

Der Minister Der Minister des Innern 
für Nationale Verteidigung und Chef 

H O ff 1m an n der Deutschen Volkspolizei 

Amneegenen:il D i ,c k e 1 
Gener.alleutnant 

Anlage 

zu § 42 Ahs. 2 vorstehender . Grenzordnung 

1. Wisllll8rer Bucht bis Höhe Hohenwischendorf
Huk-Pocl-Oberfeuer

2. S.alzhaff

3. untere und obere Warnow (Breitling)

4. Saaler Bodden

5. Bodstedter Bodden

6. Barther Bodden

7. Gr.a.bower Bodden

8. Strelasund

9. Kupitzer Bodden

10. Prohner Wiek

11. Udarser Wiek

12. Schaproder Bodden
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13. Vitter Bodden

14. Rassower Bodden

15. Wi.eker Bodden

16. Brectzer Bodden

17. Breeger Bodden

18. Großer und Kleiner }<1Smunder Bodden

19. Rügischer Bodden

20. Greifswalder Bodden bis Höhe Peenemünde
Hafen-Ruden-Thießow

21. Achterwasser

22. Kmmminer Wiek

23. Peenestrom

24. Kleines Haff bis Höhe Newerow- W.arsin.

Nr. 3) Gebühren für Stromentnahme 

Evangelisches Konsistorium 
B 11 605 - 2/64, II 

Grerifswald, 
den 16. Juni 1964 

Da immer wieder bei uns nach den Bestimmungen 
über Grundpreis und Gebühren für Stromentnahme 
-angefragt w.ircl, verweisen wir auf unsere Verfü
gung vom 5. 9. 1962 - B 11 605 - 3/62 - (ABI.
Grfsw. 1962 S. 92), in der wir auf das Wesent
liche hingewiesen haiben. Es sei noch vermerkt,
daß beii Nachtstromabnahme (z. B. Speicheröfen),
diie über eine besondere Schaltuhr gesteuert wird,
der Stro:mverhrauch mit nur 0.04 DM je kWh be
rechnet wird.

Im Auftrage 

Dr. K a ys e r

Nr. 4} Tilgung Altguthaben-Ablösungs-Anleihe 

Evangelisches Konsistorium 
ß 20 404 - 1/64 

Greifswald, 
den 14. Mai. 19-64 

Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Re
publik hat die nachstehend ab,gcdrnckte 4. V,erord
nung über die Tilgung der Anteilrechte von Bür
gern der Deutschen Demokratischen Reprublik an 
der Alt,gutha,ben-Ablösungs-Anle.ihe vom 18.12.1963 
(GB!. DDR II S. 861) erlassen. Nach § 6 Abs,. 2 
der Veroa-dnung treten die bisherigen V.eroirdnu,r1gcn 
über die Tilgung dieser Anteilr-echte a,ußer Kraft: 

a) die Verordnung vom 22. 9. 195-8 (GBI. DDR I
S. 688 - vgl. unser Amtsbl,att S. 57),

b) di.e 2. Verordnung vom 28. 9. 1961 (GBI. DDR
II S. 473 - vgl. unser Amts.bLatt S. 121) und

c) die 3. Verordnung vom ;w. 9. 1963 (GBI. DDR
II S. 707).

Wegen der Verwendung der 1�ilgungsbeträ,g,e v,erwei
sen wir auf unsere Verfügung vo:m 15. 1. 1959 
- B 20 404 - 1/59 - (ABI. Grfsw. S. 7); entspre
chend ist auch weiterhin zu verfahren.

W o e lk e

§ 1

(1) Die wei.Jere Tilgung der Ant,eilrecht,e an der Alt
guithaben-Ablösungss-Anleihe erfolgt nach folgenden
Grundsätzen,

a) Inhazb-er von Anteilre.chten, deren Anspruch
nach dem Stand vom 31. Dezember 1963 nach
Abzug .aller bis zu diesem Zeitpunkt fälligen
Tilgungsbeträge nicht mehr ,als 500,- DM be
trägt, erhalten das Restguthaiben a,b 2. Januar
1964 .ausgez.abl,t.

Die .bisher gemäß § 1 Abs. l der ZweHen Ver
ordnung vom 28. September 1961 üb-er die
Tilgung der Anteilrechte von Bürgern der '.Deut
s,chen Demokr.aMschen Republik .an der Alt
guthaben-Ablösungs-Anleihe (GBI. II S. 473)
,bis 1966 in J.ahresrnten vorgesehene Tilgung
der Anteilrechte -bis 500,- DM erfolgt damit
vorfristig im Jahre 1964 .

.b) Inhaber von Anteilrechten, die das gesetzlich 
festgelegte Rent-en,alter errei.cht haihen und de
ren Anteilrechte nach dem Stand vom 31. De
zember 1963 nach AIY..i:ug aller bis Zlll diesem 
Zeitpunkt fälligen Tilgungsheträge einen Be
st,and von mehr als 500, - DM ausweisen, er
halten für clas Jahr 1964 ab 2. Januar 1964 
einen Teilbetrag von IOO,- DM ausgezahlt. 

c) Ab 1965 werden alle Anteilrecht-e - auch die
juristischer Personen un,aibhängig von der
Höhe ihres Bestiandes in mehr-eren Jahresraten
w.ie folgt getilgt:

1965 .......... 175,- DM 

1966 ....... ... 175,- DM 

1967 ......... .  175,- DM hzw. Res,tguthaben 

1968 

1969 

1970 

1971 

hiis 225,- DM 

300,- DM -bzw. Res-tgulh4hen 
ihis 35,0,- DM 

500,- DM bzw. Restguthahen 
,b,is 5·50,- DM 

675, - DM bzw. Restguthaben 
ibii.s 725,- DM 

In.hi,iibe•r von An,teilrechten, de
ren Anspruch nach dem Stand 
vom 31. Dezember 1970 nach 
Abzug aller bii.s zu diese.im Zeit
punkt fälligen Tilgungsbeträge 
rni,cht mehr als 3000, - DM be
trägt, erhalten das Restgu!ha
.hcn i,m Jahre 1971 ausgezahlt. 

1971 und 1972 Inhaiher von Anteilrechten, de
ren An.spmch nach dem Stand 
vom 3 I. Dezember 1970 nach 
A,bzug aller bis zu diesem Zeit
punkt fäUigen TilgungsihetJ:äge 
,mehr als 3000,- DM beträgt, 
erhalten das Restguthaiben in 
de•n Jahren 1971 und l 972 in 
zwr�i gleichen Jahresraten. aus
gezahlt. 

Die Zahlungen erfolgen jeweils aib 2. Januar eines 
jeden Jahres. 
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(2) Für die gemäß Abs. 1 zu tilgenden Anleihebe
träge endet die Verzinsung j-eweils am 31. Uezem
ber des der Tilg.ung vomrngcgangenen Jahres.

§ 2
(1) Ansprüche ,aus Anteilrechten an der Allguthahen
Ablösungs-Anleihe von Inhabern, die ihren Wohn
sitz mit Stkht,ag vom 8. Mai 1945 außerhalb der
GrenzC'n der Deutschen Demoha1'ischen Ilepublik
hatten und no-ch haben oder naC:h diesem Zeitpunkt
das Ge,hi,et der Deuts,chen Demokratischen Ilepuhlik
mit der erforderliJchen Genehmigung verLass,en ha
ben, rulwn bis zu •einer weiteren Regelung.
(2) Ansprüche cLUS Anteilrechten an der Altgu tln
ben-A'blösun,gs-Anleihe von Inhabern, die das Ge
biet der De:uts,chen Demokr,atischen Republik ohne
die er.forderlkhe Genehmigung ver1ass,en h,ahen, ru
hen bis. zur Riickkehr dieser Anspruchsberechtigten
in die Deutsche Demokr,a!ische Repu,blik.

§ 3
ü) Die re,chlsgeschäftliche Veräufl,ernng von Anteil
rechten an der Altguthaben-Ablösungs-Anleihe ist 
.a:b 2. Januar 1965 zulässig. 
(2) Anteilrncht,e an der Alugnthathen-Ablösungs-An
leihe dürfen von sta,atHchen Organen und deren
Eimkhtungen., Betüeben der volkseigenen Wirtsch,aft
und Kreditinstituten nkht erwo11ben werden. Aus
inahmen legt der Minister der Finanz,en fest.
(3) \Verden dur,ch Erwer,b eines Ant,eilreclll•es an 
der Al t1guthahe11-Ahlösungs-Anleihc mehrere Perso
nen Glüubi.ger, gelteri diese als Ges,mn1µliiuhiger.
Eine Aufteilu111g der Anteilrecht,e ,an der Altgu1lha
tben-Ahlüsungs-Anleihe wird gegenüber der Sparkas
se nkht wirks,mn.
(4) Die er.brechtlichen Besti'lnmungen sowie die Be
sti1mmun.gen üher die Zw.ilngsvollstreckung werden
dur,ch Abs. 3 nicht berührt.

§ 4
Die Auszahlung der gemäß § 1 zu tilgenden Be
träge er folgt gegen Vor Lage des Spark.a:;.sc11,buclrns 
für ZinszahlungL·n und Tilgungen aus der 1\ligut
ha,ben-Ablösun.gs-J\nleihe und des Person.abusweises 
dP.r Deuts,chen Demohatischen Republik des 
Ansprnchsberechti,gten. Die Anspruchsherechtigung 
ist aui VerlangC'n der auszahlenden Sparkasse na,ch
zuweisen. AusgegeJiene Tilgungss,cheine sind zur 
Auszahlung mit vorzulegen. 

§ 5
Dur,chführungshestimmungen erläßt der Minister der 
Finan,zen. 

§ 6
Diese Verordnung tritt a,m 2. Januar 1964 in Kraft. 

C. Personalnadiriditen

Berufen: 

Pastorin Ingeborg Go t t s ,c h ,a l k cl. Kirchenhehörde 
mit Wirkung vom 1. 5. 1%4 in die Pfarrstelle Neh
ringen, Kif.chenkreis Loitz. 

D. Freie Stellen

Die Pfarrstelle Sa.ßnitz II, Kirchenkreis Bergen/Rü
gen, ist zu besetzen. Eine Predigtsstätle. In Saß
nitz sind zwei polytechnische Oberschulen; die er
weiterte Obersdrnle in Bergen kann durch tägliches 
f.c1hren errekht werden. 

Die Besetzung erfolgt dur,ch Gemeindewahl. Die 
Bewerbungen sind an den Gemei11clekirche11rat üher 
das Eva11gelisd1e Konsistorium in Greifswald, Bahn
hofstr,il fl,e 35/36, zu rkht,en. 

Die Pfarrst,elle Tribsees, Kir,chenkreis Griimmen, wird 
frei und ist wieder zu besetzen, 

Kirche ca 5500 Seelen. Bahnstation an der 
Strecke Velgast - Tri.bsees. Omnibusv,erbindungen 
na,ch Greifswald, Grimmen, Demmin, Str.alsund und 
Hostock. 
Grundschule uncl Polytechnische 0licrschule am Ort. 
Erweiterte Oherschule in Grimmen, Franzburg und 
Sti1olsund. 
Sonniges Pfarrhaus mit Garten vorhanden . 

Die Besetzung er folgt durch das Evangelische Kon
sistorium in Greifsw,ald, Bahnhofstraße 35/36, an 
das Bewerbungen zu rkhten sind. 

E. W eitere Hinweise

Nr. 5) Umgestaltung der Zeitschrift „Die Chri

stenlehre" 

EvantJc/isches 1'.onsistorium 
D 30 SU.:i - l 6/li4 

C reifswa lcl, 
den 6. Juni 1964 

\Vir machen darauf aufmerks�1m, dnß die Zeitschrift 
„Die Christenlehre" neuerdings umgestal t-et word:!n 
ist. Dr. Hafa sducibt darüher folgendes,, 

Wir möchten vo.r allem dem Rechnung trngen, 
<lufl, skh die kirchliche Unterweisung vielfach 
gL'w,,1.mlell lrnt. Unsere Leser stehen -li,21He oft 
vor Auiga,ben, di·e bei ihrer /\usbildung nicht 
ohne weiteres mit berücksichtigt werden konn
ten. So mu/1, skh zum Beispiel der K.atechet 
jüngerer Kinder annehmen, olme jl'doch die 
,bes,onderen methodischen Gesetzmäßigkeiten des 
Umg.a;ngs mit kleineren Kindern gelernt zu ha
,ben. Andere unserer Leser werden .auf eil]lmal 
vor der Aufg,a,be stehen, in ihrem Unterri,cht 
nkht nur eine J\lters,gruppe, s,on,dern s,ehr ge
mi,schte J,ahrgängc zu haben, während sie früher 
in ihrem Seminar nie geübt haben, wi,e man 
den lJnierricht in so einem Falle gestaltl=L Im-
1mer wieder erfahren wir, da{� Katechet,crn wie 
.selbstverständlich vor die Aufg,ahe gestellt wer
•den, auch in freier Arheit mit Jugendl.ichen. 
·skh zu beschäftigen, oime cl.aß sie dafür in
genügender Wei,se zugerüstet wä.11en. Allen die
sen Fragen wollen wir nun in Zukunft stärker
nachgehen.

Vidleicht e.11mutigt diese Ums!dlun.g viele dazu, skh 
mit dieser Zeitschrift mehr als bisher zu befreun-
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den, da diese Umstellung vielen Wünschen entge
genkommt. Wir bitten, auch die Katecheten hier
von in Kenntnis zu setzen. 

Fa ißt 

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst

Nr. 6) Predigtmeditation anläßlich des 150 jähr. 
Jubiläums der Ev. Hauptbibelgesellschaft 
zu Berlin 

Evangelisches Konsistorium 
A 30 602 - 3/64 II 

Greifswald, 
den 13. Juni 1964 

Am 2. August 1964 .begeht die Evangelische Haupt
hibelgesellscha.ft zu Berlin ihr ISO-jähriges Jubiläum. 

W.ir bitten, iim Gottesdienst des Juhiläumssonnta�
in besonderer Weise, möglichst auch in der Predigt,
der Arheit der Ev.angelischen Hauptbibelgesellscha.ft
zu gedenken. Im folgenden veröffentli-chen wir
eine Medit.ation über Apostelgeschichte 13, 42-52,
die uns von der Hauptbiibelgesellschaft zur Ver
fügung gestellt worden ist. Da der in der IV.
Reihe vorgesehene Predi,gttext sich nicht für dics,e
Jubiläumspredigt eignet, empfehlen wir, den der
Meditation Z'ugrundeliegienden zu verwenden.

Im Auftr,age 
Faißt 

l_ur Predigt am 2. August 1964 

(150 Jahre Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft 
zu Berlin> 

Am 2. 8. 1814 wurde in Berlin die „Preußische 
Ha,upt.-8.ibelgesellschaft'' igegründet. Es sollte Sache 
aller evangelisch<!n Gemeinden s,ein, cU,es,cs J ubi
läwms zu gedenken, d,3 von der Aribeit der inzwi
schen in Ev,angelische Haupt-Bi:bdgesellschaft um
benannten Gesellschaft für alle Gemeinden und je
den einzelnen Christen wich!i.gste Impulse ausge
gangen sind. 

Der 10. Sonnta,g nach Trinitatis (2. August 1964), 
auf den das 150-jähri-g,e Jubiläu,m der Ev.ang,elischen 
"I-laup1-fübe1gesellschaft fällt, ist von ahers her durch 
da,s Gedenken an di-e Zerstörung Jerusalems (im 
Jahre 70) und an das Schicksal des Volkes Israel 
geprägt. D.i-e alten Perikopen wie a1uch die mei.st,en 
1'.exte, die als Predigttexte für diesen Sonnta,g vor
gesehen sind, hs.h<!n so eindeutig dies,e Beziehung, 
daß ein Gedenken an die Arheit der fühelge,s,ell
schaften - bei Verwendung eines dieser Texte -
nur mit lo,gischen Gewaltsamkeiten möglich ist. 

Hingegen biet,et sich der Text der Reihe VI der 
Predi.gttexte für den 2. August 1964 für eine Jubi
läu.mspredigt an, spricht er doch davon,, wie die 
Missionspre-digt des Pa;ulus von den Juden 21u den 
Heiden hinüberwechselt, wie also da.s Wort Gottes 
seinen Lauf in die Weile der Völkerwelt antritt. 
Es ist der Abschnitt Apostelgeschichte 13, 42-52, 
der die Er.lebnisse des Apostels in Antiochien in 
Pi.sidi:en berichtet. Zugleich bietet dieser Text ei-

nen überaus aktuellen Hinweis darauf, wie Mission 
und Ausbreitung des Golteswortes zus,ammengehö
ren. eine Erkenntnis, die gerade in der Vollver
sammlung des Okurnenis,chen Rates in Neu-Delhi 
stark betont worden i,st. 

Zur Auslegung von Apg. 13, 42-52. 

Unrnfüe.lhar vor un,�•erm Abschnitt wird von der 
Predigt herichtet, die Paulus in der Syna.go-ge zu 
Antioclüen gehalten hat. Man hatte ihn, der als 
Gast von au.swärts (gemeinsam mit. Barn.ah,as) dort 
auffiel, zu einem Wort an die Gemein.de a11.1fg,e
fordert. Die Predigt, die er dara,uf gehalten hat, 
ist zw,ar sicherlich nicht giena,u mitgeschrieben wor
den, doch h,9.t Luka.s aus seiner langjährigen Erfoih
mng hestimmt zutreffend cl.as berichtet, was· Pau
lus in solchen Synagogenpredigten zu sagen pflegte 
(Ap,g. 13, 16--41). Er hat die Bots·chaft von dern 
gekommenen Heiland Jesus Chfi.stus hineingestellt 
in die Heil.sgeschichte der alttestamentlichen Got
tesgemeinde und damit einenseits d.i-e ,Villigkeit der 
Hör-enden zur Aufnahme der Botschaft gestärkt, an
dererseits die Kontinuität des göttlichen Handelns 
bezeugt, Er .ist der glei,che Colt, der in der vor
christlichen Zeit die Menschen angeredet und der 
seinen Sohn Jesus Christus ges,chickt hat. 

V, 42 und 43 zeigen, wie d,3.s Inter,e;sse der Zuhö
rer an der neuartigen Botsch.a.ft geweckt . ist, wie 
die vollmä,chtige Predigt das Veda,ngen erzeugt mehr 
zu hören. Bea,chtlich ist in V. 43, daß außer den 
Volhn.itglieclern der Syna.gogengemeinde auch Pro
selyten erwähnt werden; dieser weitere Kr,eis, der 
s1ch üher,111 in den jüdischen Diaspor.agemeinden 
fand, bildete häufig den Kern der entstehenden 
Chr.i.stengerneinden. Eine starke Hilfe muß es, für 
cUe Apostel gewesen sein, daJ� sie ,bei all diesen 
Gemeinden, die aus der Synagoge hervorging-cn, 
ohne weiteres vor,a.ussetzen konnten, da.ß man di-e 
Heilige Schrift des Alten Test,arnents kannte, daß 
•1n,an in der Bibel zuhaus.e war. Es war also ni-cht
ein völlig neue3 Begin.nen, son,dern es konnte ,an
geknüpft werden an die Heils·geschichte, in welcher
die Hörer s,elhst st,,mclcn.

V. 44 zeigt ein w,eit über den bisherigen Kreis hin
ausg.chcndes Interesse der Offentlichkeit an der
Bots,chaft der Apost,el. Man wird annehmen dür
fen, daß es sich hier bereits nicht 1mehr um einei
Verkündigung in dem kleinen Synagogenraum. son
dern auf <ler Straß.e handelt. Es wird deutli.ch,
daß die Botschaft des Ev.all!geliums nicht nur einen
kleinen esoteri,schen Kreits ru1igeht, sondern daß es
si-ch um eine Sache handelt, die für a 11 e Men
s-chen von entscheidc.nder Bedeutung iist.

Wor,auf die „Juden" (wer ist das? Die Vorsteher 
der Sy.nag-og,e?) eigentli.ch „neidisch" sind, wind 
nkht 19a;n,z deutlich. An sich hätten sie sLch über 
·den Zul,auf so vieler Mooschen nur freuen können.
Entweder hahen, sie si.ch inzwische:n näher üher
den von den Aposteln verkündi:gten Jesus von Na-
2Jare!.h infornüert und .erfahren, ,daß ,der Hohe Rat
in Jerusalem ihn zum Tode verurteilt hatte, daß er
also nicht ein legiti:m,er Lehrer der Syn�gogenge
me.inde sein konnte, -oder sie w,a.r-en wirk!Lch auf
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den großen Zulauf nei•dts,ch, den die Premdlinge 
Barnabos .uncl Paulus auf einrn,al hatten, und s,chau
ten mit recht menschlrichen rund jämmerlichen Ge
da,nken auf diesen - ver,meintHch persönlichen, -
Erfolg der Apostel. J,edenfaUs zeigt der Vers 45, 
daß .in dem Augenrbli.ck, ,da ,ehe Botschaft von, 
Christus vollmächtig verkündigt wird, Entscheidun
gen fallen. Man kann diese Botschaft n.icht kühl 
und gelassen wi,e irgendeinen Zeitungsrherkht aus 
fernen Landen zur Kenntnis nehmen, man muß 
vielmehr JR oder Nein dazu saigen, rn,1n muß ent
weder leidenschaftlich lauschen, tmmer mehr hören 
wollen und schließlich sd,b,st ein Jünger des Hei
lands werden, oder man ,muß rsi-ch ebenso leiden
schaftlich und erregt dagegen wenden. Das haben 
s1e offenhar in AnHo,chi,en ,a.Ile ,gemerkt, daß hier 
•etwas berichtet wurde, das ,dem Leben der Hörer
•einen neuen Inhalt, eine neue Ausrkhtlllng zu ge
hen vcrmo.chte.

V. 46 und 47 hezeidme1n 1innerha1Ib der Aposiel
Fleschichte einen wichtigen Wendepunkt, Hier geht
zum :ersten J\Ial Paulrns jn s,e,i,ner Ver.kiimhgung be

wußt aus der Enge ,der Judernm1s;s,i.o,n zur Weite der
Heidenmdssi,on über. Hier ist aiuch ,der Heziehun,gs
punkt zum Hauptinhalt des lü. So,nnta:g,s nach Tri
nitatis gegeben: Israels Ungla,u:he führt dazu, daß
di,e Bots,oha:ft nun in die W,eite .getragen wird, Is
r,aels Unglaube öffnet der weiten Völkerwelt die
Tür zum Hör,en unid Glauben! Mens,ch1ich könnte
man geradezu von einer Tragik sprechen, im Gla:u
-hcn werden wir hier von de:in wunderhic1.,ren Rat
schluß 'Go!tes zu reden haben.

V. 48 und 49 zeigen, daß aiu,s de11 einzelnen Glan
henden eine Gemeinde wird, Glaube ist nioht Pri
vats,ache, sondern Gemeirndes.a:che. Wo das heilige
GoHeswort ·gesagt wird, da sammelt si,oh die Schar
der GJ.auben,den. Bea.chte in V. 48: Es ist eine
Fr e 11 de, zum Heil zu kommen! (Hai'.:ien wir dies
Gefühl der Freude immer i·n unserem Gemeinde
lehen?) Im letzten Hafü.s.atz des Verses ist ein,
präcle,stinatiani-scher Gedanke ent'halten. Die Pr,edi,g,t 
an diesem Ta,ge dürft.e nicht der Ort sein, den 
wi.chligen Gccl,3nken der Prädestinati.on weiter aus
zuführ:en, nur soviel sollte gesiagt werclL'n, daß es 
für den, der zum GLauhen und zur Ge:meinde 
kommt, keinem Zweifel unterliegt, d.aß Gottes F:t1eund
lichkeit und nicht eignes Verdienrst ihn dazu ge
führt hat. 

V. 50 und SI, Die hier genannte Verfolgung dürfte
naoh a,llem, was vorarnging, nicht ein Auflauf des
Pöbels gewesen sein, wie er .an anderen Orten vor
gekommen ·ist, sondern hier ha,ben die Einflußrei
,ahen der SLa,dt, zu denen die Syn,agoge a.ns,chein2nd
gute Beziehungen hatte, eine Art AusweiS!ung ver
fügt. Der Erfolg dieser Ausweisung ist .aiber, wie
V. 52 zeigt, ni.cht ein Aufhören des Cl.aubens bei
denen, die in An1iochien zum Glauben gekommen
waren, und auch für die Apostel 'keine Unsicher
heit .auf i'hrem weiteren We,ge. Vi,elmehr müssen
auch so.Jche Maßnahmen 'ltnverstäncli,ger Menschen
nach Gotles Willen nur dazu helfen, daß das Wort
weitergetragen und ausgebreitet wird.

Zur Predigt 

Da vorgeschlagen wird, die Arbeit der Bibelgesell
s,chaften aus dem besonderen Anlasse des Jubiläums 
in ·der Predigt zu erwähnen, dürfte es sich empfeh
len, einige Hinweise auf :diese Arib,eit zu geben, 
me1hr ,aLs man das .sonst ,bei einer Verwendurng die
ses Textes vielleicht tun würde. 

Dazu fo,lgerndc Bemerkungen: Wenn ,die Synagog·en
•geme,i,n,de in Antiochien durch die Bolis,chaft der 
Apostel ,rngcredet und zum Glauben gerufen wer
den konnte, so liegt das rn;u dar.an, da(j �ie &us der 
Bibel (damals allein aus dem Alten Testament) cJie 
Heils,geschichte gut ka•nn1cn,. Wir soll1en als Glie
der .der Gemeinde auch heute un:s,er,e Ehre darein 
setzen, die Bibel wirklich zu kennen, Als vor ISO 
J,�hren die Bibelgesellschaften ihre Arheit begannen, 
•Lag ,iihnen vor allem daran, für einen hilligen Preis,
Bibeln herzu.stellen und zu verhr•eiten, daimil wirk
ilich jeder i'n ihren .Besitz kommen könnte. Heute
hat ,sich die Zielss.estzung verschoben; es darf vor-
1ausgesetzt werden, daß in uns,eren Landen jeder
eine Bibel hc�sitzt. Aber die Bibe1ges-elLschaften mü
hen s,idh .darum, ·d'ie Ber,eits,chaft zu stärken, in
diesem Buche ,a;uch zu l,esen, und zwar nicht nur
gelegentlich •(dickgedruckte St,ellen!l, .sondern zu
sammenhängend, so daß ein B,ewußtsedn der Yer
pfüchtenden Geschicht,c entst,eht, in die uns Gott
hi,neingestellt 'hat. Neben den verschiedenartigen
Ausgaben der Bibel (von der Altarhihel bis zum
„Westentasehentestament") werden deswC"gen Bib,eln
.in 'Auswahl, Bibeln mit Erklärun,gen, mit Bildern,
mit Landkarten, mit erläuterrnden Anhängen ange
boten, die sich 'der BibeUeser zunutze nnchen kann,
um einen l'lierbl.ick über dais Ganz:: dieses füiches
von der Off.cnharung Gottes zu gewinnen.

Ne.hen ,den Bibelstunden, die der Stärkung und V er
liefung ,des Gl.auhenslebenG dienen, werden c1eswe-
1gen ständig oder gelegentl.ich in vielen Ge:.n,einden
CK1ch Stunden gehalten, d•:e da.s Ziel hahen, clie
Kenntniss,e über die Entstehung und den Zusaan
rnenlumg der bihlisd.en Bücher zu vermitteln. Zum
Glauben gehört für den Christen eben auch durch
.aus ein Wissen und nichl nur di,e freundliche l\:lei
iI1Ung. Dazu gehört dallJil auch d:,e f.c5U.'. Ordnung
,des Bibellcsc,ns daheim, die wir in einem gnnz an
,cleren Maß,e wi.edergewinnen sollten, als si,e heut,e
iilTI Sehwange .ist. Die tägliche Bibellese, da:3, christ
Jiche Kalenderblatt, d1s Andachtsbuch im Krei:s,e cLer
Familie!

Wenn unser Bi,b.elabschnilt uns auf den Beginn der
1-Ieklenm,ission hinweist, so ma,g dabei beclctcht wer
den, daß in den weiten Ge.bieten, die heute di,e
Botschaft des Glaubens noch nkht kennen, das ge„
schri ebene Wort übernus wichti,g i,st. Der Vorsit
zende des \V cl thuncles der Bihel;gesellscha,ften, Erz
bischof Dr. C:oggan, hat in Neu-Delhi ,lll [ der Voll
versammlung des Okumeru;,s.chen Rates einen viel
beachteten Vorfrng gehalten: ,,Die W.elt hraucht Bi
,bcln!" Die Teilnehmer der Vers.rummlu111g hahen an
jenem Abend erkannt, w.ie wichti,g in unserer Zeit
die Verbreitung der Bibel in den Sprachen der Völ
ker .i.st. Es ist damit zu rechnen, daß im Jahre 2000
cl,ie \,V elthevölkerun,g auf sechs Milliarden ang.e-
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wiachsen sein, wird; die Zunahme der Christenheit 
hält d.amH in keiner Weise Schritt. Im Jahre 1950 
machten die Chri.st-en 33 Prozent der Weltbevölke
rung ,aus; im Jahre 1960 w.aren es n1Ur nio-ch 31°/o. 
Wenn dieses W .achstllimsverhäl:tnis anhält, sind es 
dm Jahre 2000 nur noch 200;0 ! Das he.ißt, die 
christliche Bevölkerung wächst Illllr um ein Drittel 
so schnell wie di-e Hevölkerunig d.er Welt im G.an
z.en. Ferner !i.st :daran zu denken, daß di,e Fähigkeit 
zum Lesen durch die Bemühurngen 1U1m das Schul
wesen in den EntwickluTugsländern stark im Wach
sen ist. Die vieJ.en Mens.chen, die erst in dLesen 
Jahrzehnten lesen geI.emt haben, brau.C'hen Lesestoff. 
Mancherlei Material, an dessen Y.erbreitunig der Ge
mein<le Christi nichts gel,egen sei·n ka·nm, steht zur 
Verfügung, vor allem dne Meng.e von Schundlitera
tur. Aber Bihe.ln und BibeJt.eile sind hei weitem 
nicht in .ausreichender Menge vorhanden, um über
all verbreitet zu werden! Di-e Biibel,ges.ellsd1aften 
der Welt sind mit aIJ.en ihren Kräften hemüht, hi-er 
zu ,helfen; -aher si,e brauchen dr-in,g.end di,e Hilfe und 
den ei-gen,en Eins.atz der Kir-chen. Wahrscheinlich 
ist ,an viel.en Ort.en noch gar nicht erkmnt worden, 
wie unabdinghar nötig di,ese A,rh!�it der weltweiten 
fübelmi,;;sion ist, g.enade in dfosem Zeitalter, da, die 
Christenheit sich neu b:ewußt wird, daß Mission 
nicht nur eine zusätzliche Tätigk1eit beso,nders in
teressiert-er christlicher Kreise ist, sondern d;:1s \Ve
sen der Kirche ausmacht. 

Daß auch bei den Gemeinden in der Heimat die 
Missionstätigkeit geg-enüher der UmweH untrennbar 
mit der Bi.be:lv.erbr,eit,urug verbunden i.st, Hegt auf 
der Hand. Viel,e Gegner.schaft gegen die Gemeinde 
.kommt einfach aus der Unwissenheit; zahlreiche 
Men,s,chen hör:en von der Gottesgesdüchte und von 
der Bibel nur aus den ve�errten Darstellungen der 
Kirchengegner; zahlreiche Men,schen wissen über die 
Bi.be•l kaum mehr, ab cla,ß da ein Schöpfur:i,3shericht 
clri.nnen stehen soll, der mit heuti·gen wis.senschaft
Jtchen Erkenntnissen nicht in Einkkt111g 2iU bring·�n 
sei. Es ist Sache der Gemeinde un,d jedes ein
zelnen Christen, diesen Unwissenden zurechtzuhd
fen. Aber cki.zu gehört, daß man sel,bst Bescheid 
weiß, d,tß man se).!:i.st s,eim) Bibel kennt und rPgel
mäfüg studiert. 

Vorschlag einer Disposition für die Predigt, 

Einleitung: Paulus und Barnabas in Antiochieu. Si.e 
haben zu Menschen gesprochen, die die Schrift 
(Altes Testament) kennen und sich in die Heilsge
\Schichte hineingestellt wissen. Die Apostel haben 
Chri.s1us als Mitte und Ziel der Heilsgeschichte 
dargestellt. Di.e Hörer, Juden und Proselyten, möch
ten nun mehr hör.en. 

I. Da.s Wort führt zur Scheidun,g der Geister.
1. D ,am ,a l ,s konnte Gottes Heilsigeschichte als

in Syna.gogengemeinden bekannt vorausgesetzt
werden. Dennoch erleben die Apostel Ab
lehnung gern,de bei denen, die von dem -ab
,schli eßenden Gotteswort (Christus) zuerst an
geredet werden sollten.

2. H eute fehlt weithin die ausreichende Kennt
nis, seihst innerhalb christlicher Gemeinden,

vollends bei den Femsteheniden. (0ft irrige 
Vorstellungen über den Inhalt der Bibel.) 
Dennoch zeigt sich meist ein dunkles Ahnen, 
daß man dem Wort gegeni.föer nicht neutral 
ibleihen k.ann. Daher wundert euch nicht 
über mitunter heftd�ein Widerspruch! 

3. Die Gemeinde muß sich 'lIDd ,anderen zur
Kenntnis der Bibel, zur Kenntnis der Heils
geschichte verhelfen. Die Anbeit der Bibd
,gese.llschaflen, j.etzt 150 Jahre ,alt, hat das
Ziel, zum Lesen d.er Schrift ,ainzuleiten und
damit das Hören ,des ewig,en Gottesiwortes
zu erleichtern.

II. Drus Wort sammelt Gemeinde.
1. Schon nach der ensten Pr,edigt des Paulus,

in Ant i o ,c h i  -e n zeigt ,sich bei vielen der
Wurus,ch, mehr zu hören, während hei ande
r-en der Wi,derspmch lebendig wird. Jetzt
'Wendung vom ung.läuibigen Judentum zur
Heidernmis.siO'n (46/47). Die w,eltweite Aus
,breitung des Wortes heginnt.

2. Damit ist die Tragik gegeiben, daß Israel
dur-ch seinen Un,gLauiben· nach Gott.es Rat
schluß gerade dazu helf.en muß, daß die
weite 'Welt der Heidenrvölker zum Glauhen
findet. (Hinwei,s auf den Skopus des 10.
Sonntages nach Trinitaüs.)

3. Durch die Geschichte hin - a u ,c h h e u t e
- saimmelt sich Gemeinde, wo das ewige
Wort weiter ges.a,gt wird. So nötig und mög
li-ch mainchc Sondervera-n1staltu111g-en der Kir
che sei111 mögen, letztlich wird die glaubende
Schar nicht durch noch so ges,chickte· Pro
paganda, sondern dur-ch die schlichte Wei
tergaJ)e des ·w ort-es zusa:mmengchra-cht. Dem
will die Arbeit der Bilielgesellschaften die
nen, indem Eibe.In, Bihelteile, Bibeln mit Br
klärun,gen, fübeln in schöner Aufmachung
usw. dargeboten werden.

III. Daß ·wort muß c1ur-ch die Gemeinc!-e weiterge
geben werden.
1. D a,m a l :S in Antio-chien wird von der Freu

de über die Bot,s,ch,3Jft (V. 48) herichtct und
damit selhstverständHch vom Weitersagen (V.
49). Wer im Wort und damit in der Ge-
11neinde die Mitte seines Lehens f.and, der
'k,ann das n;,cht egoistisch für sich heha.lten.
A:her auch die einis,etze111de Verfo.lgung dient
nur dN weHer-en AUJStbreitung (50/51). So
mächHg ist das Wort Gotties. Die Augsbur
,g,er Konfession s,a,gt, der Heilige Geist werde
dur-ch Wort urnd Sa,krn:Tllent „ta.mqu,:Hn per
1i1:.,strument,a," (wie dur,ch Instrumente) gege
bien.

2. D:iies wir-d zur Frage und ztn:n Ansporn a n
u n s : E:mpfind,en wir es auch aLs d i e groß-e
F11eudc uruser-es LebenJS, in der Gemeinde und
unter dem Wort zuhaus,e zu siein.? Und tun
wiir .all,es, um vielen davon ahzug-ehen? Oder
wo.lJ.en. wir in der Gemeinde n,ur „fromm ge
n>i,eßen"? Kir-ehe ist Mission, :z.unächst in
der Einzelgemeinde.
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3. Dann aher a.uch im W eltmaßstah. Kirche ist
.Mis.sion. Das ist heute st.ark erkannt. In
tegration von Okumeruis,chem Rat und Inter
na.tional,em Mis.sionsr.at in Neu-Delhi! Dabei
·st,ark hervorgetr,eten die Erkenn,tnis: Das ge
druckte Gotteswort in vielen Sprachen ist
nfüig. Die Welt br.aucht Bibeln,. Bevölke
rungsexplosion, sprung.ha.f.tes Zunehmen der
Lesefähigkeit. HinweiJs darauf, wie die Bi
belgesellschaft-en hier zu helfen und die
Schw.iierigkeit,en aufzu:f.aillgen suchen. <Uher
setzungen, V.erbr-eiliung von Bibelteilen in Mil
lionen von Exemplar,en.)

Schluß: Gott kann wohl alLes allein tun. Sein 
Wor:t wirkt mächtig. Aber er wiil unsere Hand
langerdienste. Eigenes Bibellesen, Bibelstudilu:m (Kennt
nisse, nicht nur guter Wille!), H81Usandacht. Selbst 
hin,ein in den Wirkungsbereich des mächti.gen Got
t•eswortes, und zuglei-ch Freude weitertra.gen! 

gez. Postih 

Nr. 7) Mitteilungen des Oekumenisch - Miss. 

Amtes 

Die Christenheit 
im Gespräch mit den Weltreligionen 

Ober die Arbeit 
der Christlichen Studienzentren zur Erforschung 

der nkhtchristlichen Rel1gionen 
Im letzten Jahrzehnt ist die Zahl der Buddhisten in 
Indien sprunghaft von 181 000 auf 3 250 000 ange
wach.c;,esn. Das ist nur ein Symptom für die neue 
Aktivität und dk w,a,chs,emle Bedeutung der alten 
nkhtchristlichen Religionen, die ,s,ich .arnsdücken, das 
chri.stlich.e Abendland als M1ssionsfeld anzu&ehcn 
und zu Wdtr-ehgionen zu werden. Der Nationalis
mus de.r jungen St.a,aten ,stärkt no,ch ihr neues Selbst
bewußtsein. Die Kif.eben hahen skh :seit Jahrzehn
ten (besonders seit der W elt:missiom,konfer.enz von 
Tamharam 1938) bemüht, die theologis,chen Grund
lagen für ein neues Venhiiltnis zu ihnen zu erar
beiten. Der Buddhist, Hindu oder Moh&mmedaner 
kann houte nicht anehr blo.ßes M:i,s,s.ions„objekf' sein. 
Er ist zum Gesprä,chspartner im Bekenntnis der 
Gl.aubenswirkHchkeit geworden. 
Auf dem Hintergrund dieser ,Sitiuation entstanden 
neben dem bedeutenden Proj,ekt „IslallTI in Afrika" 
in den letzten Ja,hren eine ,&a:nze knzahl ,christJi.cher 
Zentren für das Studium lllnd die Erfor-schung der 
nkhtchristlichen Religionen. Sie sind nkht Einrich
tungen des Okumerri.schen Rates ider Kirchen, son
dern freie Körpers,chaften, die ·von ve11schi.edenen 
Kir,chen getragen wer:den, aber oft in engem Kon
takt mit dem jeweiligen Nationalen _Christenrat ste
hen. Es sind auch nicht große Institutionen, die 
e!w,a den bestehernden wis,sens,chaftlichen Forschungs
stätten der Hochschulen Konkurrenz :machen woll
ten. Eher könnte man s1e .mit Evan,gelischen Aka
demien venglekhen. Oft steht kein festes• Gebäude 
zur Verfügung. D-as Personal ooscbränkt .sich auf 
wenige qualifizierte teils hauptanntlkhe, teils nelben
oder chrenamtHche Kräfte. Auch der Aribeitsstil 
hat Akademiecharakter; in erster Linie werden Kurse 
zur W elter,bildung einzelner Christen oder Begeg-

nungst.agungen gehalten. Es geht i\lllll einen _Ort für 
,.,aufri,chlige Begegnrnngen und Gespräche zwischen 
Christen urnd Nichtchristen in ,einer Atm,o;,phäre 
gegenseitiger Offenheit und Achtung", wie es in 
einer 'D,okumentation von Victor E. W. Haywaid, 
ei-nem Londoner Mitar-heiter des Okumenischen Ra
tes der Kir.eben heißt. Eines freilich unterscheidet 
di,e Studienzentren von Ev.angeli.schen Akademien: 
auch 'die wisse111Schaftliche Forschung und die Her
ausgabe ,einer entsprecl1eniden Lit,enltur gehören ru 
ihren Aufgaben. Die Zeitschriften werden weit
gehend hea,cht,et unid •müssen v.on der reHgio.nsiwis-. 
sensdm:ftlichen Forschung berücksichtigt werden. 
Einzeln,e Zentr.en haben aiuch üb-er ihre Heiimatgren
zen hinaus Bedeutung ,erlangt, und das „Christ!i.c'he 
Institut für Religion und Gesellschaft" in. Banga
lore (Indien) ist nicht erst .sieit Neu-Delhi durch 
den leider früh verstorbenen LeHer Dr. P. D. De
v,ana:ndan in der ökumenischen W.elt bekannt ge
wor-den. 
Dies.es TnsHtut ist zw.ar das bedeutendste, nkht aber 
d.a.s einzige seiner Art in Asien. Das „Christliche
Rüstzeit- und. Studienq;entmm" von Rajpur i,st in
besonderer weise mit den Kirchen Nordillldiens ver
bunden., da es der konkreten Dbenmittlung der For-
1,chun�ergebn-i.sse an die Kü'Cl1en dient. ' - Das
„Zentrum für die Studien des Buddhismus" in
Rangun (Burma) will nkht nur den Buddhismus er
fors,chen, sondern hält au.eh bm1mesische Sprach
kurse für ausländische Mitariheiter. Dabei werden
noch seltene, aber interessante V-ersuche unternom
men, das Ev.a-ngel,ium in Sprache und Gedankenfonn
des Buddhismus clmzuhieten. Chrisfüche Ar.heiter
und Laien sollen .angeregt und ausgeblldet werden,
ihren Glauben sinnvoll und verbinclltch ihren bud
dMst1s.chen Brüdern ·gegenüber zu bezeugen. - Der
.chinesischen Religion und Ku.l!ur widmet sich ein
Studienzentrum in Hongkong, d:is ·besonders durch
v'eröffentHchte Studien hervor,getreten ist. Seine Bi
bliothek umfoßt ,schon ,oa. .2000 Bände. Bescheide
ner ,s,ind die Zenüen v,on foffna tmd Colonil'Jo ,:mf
Ceylon. Zu ,den leitenden Männern von J.a.ffn.3. ge
hört D. T. Niles, w,odur.ch dem Zentrum ein e·van
,gelischer Ch-arakte, gegeben wird. Vier Aufgjahen
be!'e.iiche werden hier genannt: Studium der Religio
nen (Hinduiismus, Buddhi.smus, lsl,a:m), StudiUITTJ. von
Kir,che und Gesells-chaft, Studium der Probleme des
Aufbaus ·der Nation unid fü'helstudien. Den Zen
tren von Cowombo und J,aifna k,ommt angesichts
des -s·ehr aktiven ceylonesischen BuddhiSlffius eine
be.so111dere Bedeutung zu. - Die japanischen Religio
nen schl.ießHch sind For.schurngsgegenst,an.d des Zen
trums in Kyoto.
.Während die Arheiten der Studienzentren im. Asien 
schon erfolgreiche Arusätze zeigen, ist es in Afrfk.a 
und :in der ar.a;bischen Welt n,och nicht so günstig 
um ,sie bestellt. Für den Vorderen Orient ist neben 
dem „Henry-Mar1'in-lI11Stitut für Islamische Studien" 
und dem Studienprogramm um Dr. Kenneth Cr�,gg 
vor ,allem das „Zentrum 'für nordafr:ikanische Stu
dien" in Algier hervorzuhe!ben. Ziele sind rue Zu
rüstung von Menschen zum Dienst unter den Mos
lems sowie Studien und Forsdrnn.gen zum lsl.am. 
Nicht zuletzt will das Institut ein Ort der Begeg-
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nung zwiis,chen Chris1en und Moslems sein. Für 
Afrika süclJi.ch der Sahara bestehen Plä:ne für Iba
dan (La:ien,aushildung und Konferenzzentru;m), für 
Nigerien (Pro:blemc der Polygamie und der Land
be21irke) urud für Legon (Ghana). 

Sehr jung i,st das bisher einzige ,christliche S!udien
zen!rum fo Südamerika. In Monbevideo widmet man 
s:-ch !besonders den Fwgen der spanisch sprechen
den, oft in noch sehr primitiv,en Verhältnissen le
,'.Je:nclen Bevölkerung, des &at,hoLizism,us, des Marxis
mus und SäkuLar.ismus. Zur Zci1 wird an drei S1:u
clienvorha,hen gearheitet: Glaube, Religion und Irre
li gion in Uruguay; die Struktur cler .rnissi.onaris.chc11 
Gemeinde; Ideologie und Ges,chichtc in revolutio
nären Zeit,en. 

Obwohl die „Christi.,an study -centres" Forschungs
zentrnlen sind, ist ihr,e cvangelistische Aufgmbc ein
deutig. Da,s Bekenntnis z•wm Evangelium und der 
Missionsauftrng sind die GrundLag,e der Arbeit Frei
J.i,ch hat es sich erst noch zu ,erweisen., ob diese 
neuen Binrich!ung,en über die Fors,chungsauf gaben 
ihin.arns .auch wirkhch Ställen der Begegnung, des 
Gesprächs, der echten Auscin,andersetzung um die 
Wirklichkeit ,des Gl,auhen,s werden. D,a:für aiber is[ 
die ökumeni,s,che GemL·inschafl und Hilfe nötwen
di,g, ,aber auch die Berei1,s,cha,fl urnserer Gemeinden, 
arnf die oft kriüschen Frng,en der alten Religionen 
und jungen Staaten zu hör,en, ehe wir unsere Fm
gen an sie stellen können. 

C,hriistfried Berg,er 
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